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Merkblatt: Pandemiebedingte Dispensationen mit kurzfristigem Privatunterricht  
für Kindergarten bis 4. Klasse 
 

 Grundlage Art. 1 Abs. 3, Art. 4a und Art. 14 Abs. 2 DVAD (Direktionsverordnung über Absenzen 

und Dispensationen in der Volksschule; BSG 432.213.12) 

 Vor dem Start müssen die Eltern die beabsichtigte Dispensation der Schulgemeinde und dem  

zuständigen Schulinspektorat melden (s. Meldeformular auf der Website der BKD). 

 Der Privatunterricht darf erst beginnen, wenn das Schulinspektorat die Meldung schriftlich  

bestätigt hat. 

 Die Lernziele des Lehrplans und die wöchentliche Lektionenzahl gemäss Lektionentafel (AHB 4.1) 

müssen eingehalten werden. 

 Der Stundenplan ist dem Alter entsprechend zu gestalten. Die maximalen Lektionenzahlen  

(siehe Abbildung unten [Total Lektionen obligatorischer Unterricht], Quelle AHB 4.3, Lehrplan 21) 

sind einzuhalten. 

 Die Eltern übernehmen die alleinige Verantwortung für die Schulung der Kinder. Die Schulen  

geben den Eltern den Lernstand (Kapitel im Lehrmittel, Themen) bekannt und leisten keine weitere 

Unterstützung. 

 Mit dem Beginn der Dispensation entfallen die zusätzlichen Unterstützungsangebote  

(z.B. Spezialunterricht). 

 Kinder im Privatunterricht werden nicht beurteilt. Die Schule stellt nur einen Beurteilungsbericht für 

die Zeit des Schulbesuches aus. Im Beurteilungsbericht wird die Zeitdauer des Privatunterrichtes 

erwähnt. 

 Soll die Dispensation beendet werden, melden die Eltern dies der Schule und dem Schulinspektorat 

rechtzeitig (wenn möglich eine Woche vorher).  

 

 

 

https://www.belex.sites.be.ch/data/432.213.12/de/art1
https://www.belex.sites.be.ch/data/432.213.12/de/art4a
https://www.belex.sites.be.ch/data/432.213.12/de/art14
https://be.lehrplan.ch/index.php?code=e%7c92%7c1

